
Seite 1 von 1 aus Vorlage: BV/0434/2025

Beschlussvorlage
 
Vorlage: BV/0434/2025 Datum: 13.08.2025

Dezernat 4

Verfasser: 85-EB Stadtentwässerung Az.: EB 85 / GE

Betreff:

2. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Koblenz über die öffentliche 

Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung)
Gremienweg:

02.10.2025 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

22.09.2025 Haupt- und Finanzausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

16.09.2025 Werkausschuss "Stadtentwässerung"  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

 
Beschlussentwurf:
Der Stadtrat beschließt die als Anlage beigefügte „2. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt
Koblenz über die öffentliche Abwasserbeseitigung, den Anschluss der Grundstücke an die städtischen

Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung und über die Beseitigung des in Kleinkläranlagen

anfallenden Schlammes und des in Gruben gesammelten Abwassers (Abwassersatzung) vom
16.04.2004, geändert durch Satzung vom 30.12.2009“.

 
 
Begründung:

Die 2. Satzung zur Änderung der Abwassersatzung widmet sich vorrangig der vertiefenden
Betrachtung und Forderung zur Durchführung von Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen bei
Neubaumaßnahmen und Maßnahmen zum Umbau /Nutzungsänderungen von bestehenden baulichen
Anlagen.
 
Die in den §§ 15, 16 und 17 vorgenommenen Änderungen - siehe Anlage 1- geben Klarheit über den
Umfang bzw. Inhalt der einzureichenden Antragsunterlagen und verdeutlichen die Notwendigkeit
des ressourcenschonenden Umgangs mit dem anfallenden Niederschlagswasser aus ökologischer,

ökonomischer und wasserrechtlicher Sicht, insbesondere aufgrund der geänderten klimatischen
Bedingungen. 
 
Anlage/n:
- 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Koblenz über die öffentliche

Abwasserbeseitigung
- Synopse Änderungen

 
 
Finanzielle Auswirkungen: keine
Auswirkungen auf den Klimaschutz: keine
 
 




